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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt die anliegende Haushaltsatzung für das Städtebauliche 
Sondervermögen „Stadtumbaugebiet Weststadt“ der Reuterstadt Stavenhagen für das 
Haushaltsjahr 2026 
  
Anlage: Haushaltssatzung für das Städtebauliche Sondervermögen der Reuterstadt  
             Stavenhagen „Stadtumbaugebiet Weststadt“ für das Haushaltsjahr 2026 
  
Sachverhalt 
Das Städtebauliche Sondervermögen „Weststadt“ wird durch den Sanierungsträger BIG 
Städtebau GmbH (BIG) begleitet. Als umfangreichste Maßnahme in diesem 
Sondervermögen wird der An- und Umbau des Hauses II der Reuterstädter Gesamtschule in 
den Jahren bis 2029 zu finanzieren sein. 
  
Finanzielle Auswirkungen: 

  Ja   Nein     

1. 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 
  

€ 

2. 
Jährliche 
Folgekosten/ -
lasten 

  

  

€ 

3. 
Finanzierung/ 
Eigenanteil 
(i.d.R. = 
Kreditbedarf) 

 
 
€ 

4. 
Einmalige oder jährliche 
laufende 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, 
Folgelasten ohne 
kalkulatorische Kosten) 

€ 

  

    Veranschlagung im 
Ergebnishaushalt im 
HH-Jahr: 
Sachkonto: 

Veranschlagung im 
Finanzhaushalt im 
HH-Jahr: 
Finanzkonto: 

    

Keine Veranschlagung 

  

Anlage/n 
Keine 



 
 



Haushaltssatzung der Reuterstadt Stavenhagen 
für das Städtebauliche Sondervermögen „Stadtumbaugebiet Weststadt“ für 

das Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird 
nach Beschluss der Stadtvertretung vom ……….. und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen 
Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 

 

    
1. im Ergebnishaushalt auf   

 einen Gesamtbetrag der Erträge von 1.169.300 EUR 
 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.169.300 EUR 

 ein Jahresergebnis nach Veränderung der 
Rücklagen von 0 EUR 

    
    
2. im Finanzhaushalt auf   
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 

Einzahlungen von 1.169.300 EUR 

 einen Gesamtbetrag der laufenden 
Auszahlungen1 von  1.169.300 EUR 

 einen jahresbezogenen Saldo der 
laufenden Ein- und Auszahlungen von 0 EUR 

    
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Investitionstätigkeit von 
 1.049.400 EUR 

 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit von 1.093.400 EUR 

  
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit von -44.000 EUR 

    

festgesetzt. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 



§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  

 
 

 

 
 
 

                            § 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 
 

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht 
beansprucht.   

 

 
 
 
 

§ 5 Hebesätze  entfällt 
 

                                                                 
                        § 6 Stellen gemäß Stellenplan  entfällt 

 
 

§ 7 Eigenkapital 
 
 
 

 
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug      0 EUR 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug 0 EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt                                                         0 EUR. 
 
 
 
 
 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2026 erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Stavenhagen, den xx.xx.2026       Stefan Guzu 

    Bürgermeister 
 

 



Hinweis: 
 
 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung der 
Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ……….  wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
 
 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 
vom ................................... bis ................................... (Wochentag, Datum) 
von ................................... bis ................................... Uhr, 
im Rathaus, Zimmer ................................... öffentlich aus. 
......................................., den ........................... 
........................................................................... 
 
 
 
_____________________                                    
Bürgermeister 
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